
§ 15 ROG i. V. m. § 17 LPIG 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Im Wirtschaftspark Mainz-Süd in Mainz-Hechtsheim sind die Errichtung eines Möbel- und 
Einrichtungshauses und in unmittelbarer Nachbarschaft die Ansiedlung von Fachmärkten 
geplant.  
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, obere Landesplanungsbehörde, führt für 
diese Planung ein Raumordnungsverfahren nach § 15 Raumordnungsgesetz i. V. m. § 17 
Landesplanungsgesetz durch. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit an diesem Verfahren 
werden die der Planung zugrundeliegenden Unterlagen öffentlich zu jedermanns Einsicht 
auf die Dauer eines Monats und zwar in der Zeit vom 09. August 2010 bis einschl. 03. 
September 2010 in der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim, Zimmer 218, 2. 
Stock, Sant´ Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen können während dieser Zeit auch bei der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd - Referat 41 - Zimmer 240, Friedrich-Ebert-Straße 14, 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße, während der üblichen Bürozeiten eingesehen werden. 
In der Zeit von 09.08.2010 bis 03.09.2010 hat jedermann Gelegenheit, sich schriftlich oder 
zur Niederschrift bei den auslegenden Stellen zur oben erwähnten Planung zu äußern. 
Eine Stellungnahme der Behörde zu den eingehenden Äußerungen erfolgt nicht. Die 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen werden direkt in den Abwägungsprozess 
eingestellt und berücksichtigt. 
 
Der Abschlussentscheid des Raumordnungsverfahrens wird öffentlich bekanntgegeben. 


